
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung mit Anmeldung 

zum Vater-Kind-Zelten“ 

 

07.-08. September 2018 

 

für Kinder im Grundschulalter 
mit einer erwachsenen männlichen Begleitperson 

und Geschwisterkindern 
 

 



 

Wir zelten im Garten von St. Hildegard und wollen alles machen, 
was so zum Zelten dazugehört: Grillen, Lagerfeuer, Geschichten 
hören, rumtoben,  mit Taschenlampen funzeln, … 
 
Mitzubringen sind: 

 Ein Zelt zum Übernachten  
(ggf. im Freundeskreis ausleihen oder mit mehreren ein Zelt 
teilen) 

 pro Person ein Schlafsack und eine Luftmatratze 
(eventuell Isomatte) 

 Wechselkleidung, Schlafanzug 
 Waschsachen, Handtuch 
 Wer hat: Gitarre o. ä. 
 Krankenkassenkarte, ggf. benötigte Medikamente 
 5,- € Teilnehmerbeitrag pro Person 

 

Treffpunkt: am Freitag um 17.00 Uhr in St. Hildegard 
(Alfred-Faust-Str. 45, Kattenesch) 

Ende: am Samstag nach dem Frühstück und Aufräumen 

Ansprechpartner:  Michael Kosubek (0421/809562-26), 
NeuerWeg@stfranziskus-bremen.de 

 

Anmeldeschluss: Freitag, 31.8.18 

(bitte in den Pfarrbüros unserer Gemeinde abgeben) 

 

Wir nehmen teil am „Vater-Kind-Zelten“: 

Name des Kinders: 
________________________________________ 

Alter: ______________ 

Name des Erwachsenen: 
________________________________________ 

Beziehung zum Kind (Vater, Opa, Paten-Onkel, …): ____________ 

Teilnehmende Geschwisterkinder (Name, Alter): _____________ 

_______________________________________________ 

Hat einer der Teilnehmer Allergien / Unverträglichkeiten gegen 
Nahrungsmittel? � ja �nein 

Wenn ja, gegen welche (wichtig für den Lebensmittel-Einkauf)? 
_______________________________________________ 

Anschrift und Telefonnummer des Kindes: _________________ 

_______________________________________________ 

Wichtige Bemerkungen: ______________________________ 

___________________________________________________ 

Wir sind einverstanden damit, dass während der Veranstaltung 
Fotos von uns gemacht und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der 
Pfarrgemeinde St. Franziskus verwandt werden dürfen. 
Die Aufsichtspflicht über das Kind / die Kinder liegt bei der 
jeweiligen Begleitperson. 

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


